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Landeshauptstadt Dresden 

 
 
 

Antrag auf Gewährung einer Soforthilfe  
für private Haushalte  

im Zusammenhang mit dem Junihochwasser 2013 
 
 

1. Persönliche Angaben 
 
 Antragsteller Angaben zu im Haushalt lebenden Fami-

lienangehörige 
  Name, Vorname  Geburtsdatum 
Name  1.   
Vorname  2.   
Geburtsdatum  3.  
Straße, Hausnummer  4.  
PLZ, Ort  5.  
  6.  
  7.  

 
 
2. Erklärungen  
 
1. Ich versichere, dass der o. g. Wohnsitz mein Hauptwohnsitz ist und der von mir selbstge- 
    nutzte Wohnraum durch das  Juni-Hochwasser 2013 mindestens teilweise das Erdgeschoss 
    oder höher durch Oberflächenwasser überflutet wurde und mindestens in Höhe des ausge- 
    zahlten Betrages geschädigt wurde.  
 
2. Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind und dass ich berechtigt 
    bzw. beauftragt bin, auch für die anderen im Haushalt lebenden Angehörigen einen Antrag 
    zu stellen. 
 
3. Ich bin darüber informiert worden, dass meine Daten und die empfangene Zuwendung mit  
    den Spendengebern, Wohlfahrtsverbänden und den zuständigen öffentlichen Stellen im  
    Rahmen der Hochwasserhilfe abgeglichen werden, und stimme den notwendigen Daten- 
    übermittlungen ausdrücklich zu. 
 
4. Mir ist bekannt, dass die Leistung zurückgefordert wird, wenn ich falsche Angaben gemacht 
    habe. 
 
5. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
 

-  die vorstehenden Angaben, 
-  die Sachverhalte, von denen der Widerruf der Bewilligung und die Rückforderung der Zu- 
   wendung abhängen, 
- Tatsachen, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden und 
   Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zu- 
   sammenhang mit der beantragten Zuwendung subventionserheblich im Sinne des § 264 
   des Strafgesetzbuches sind und ich im Fall unrichtiger Angaben wegen Subventionsbetrug 
   bestraft werden kann. 
 
 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

Kassenzeichen: 
Wird von der Stadtkasse vergeben! 
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Nur vom Bearbeiter im Ortsamt/Ortschaft auszufüllen! 
 

Bewilligter Betrag:  
 

___ Erwachsene                x 400 EUR =  ______ EUR 
___ minderjährige Kinder  x 250 EUR =  ______  EUR 
                                     Gesamtbetrag =  ______  EUR 

 
                        auszuzahlender Betrag: ________ EUR 

 
  (der Maximalbetrag beträgt 2000 EUR!)         

 
Dem Antragsteller ist das Original und eine 
Kopie für die Auszahlstelle mitzugeben! 

Die umseitigen Angaben wurden durch Vorlage des Per-
sonalausweises (oder vergleichbarerer die Identität fest-
stellenden Unterlagen) bestätigt. 
Der Antragsteller hat sich ausgewiesen durch: 
 Nur von der Zahlstelle auszufüllen! 
 
sachlich geprüft und angeordnet  
 
durch:                                      ___________________ 
                                                                  Name, Vorname 
 
Datum, Unterschrift:                ___________________ 
  
Stempel: 
 
 
 
 

 
rechnerisch geprüft und ausgezahlt 
 
durch:       ______________ 
                       Name, Vorname 
 
Datum, Unterschrift:   
 
 ___________________ 
 
Nach Auszahlung ist dem Antragsteller die Kopie 
auszuhändigen. Das Original verbleibt bei der 
Stadtkasse! 

 
Die Auszahlung erfolgt ausschließlich in bar. Es werden keine Überweisungen vorge-
nommen! 
 

 
Betrag erhalten: ______________________________ 
                                     Datum, Unterschrift Antragsteller 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz be-
findet sich im Rathaus, Dr.- Külz-Ring 19, 01067 Dresden.   
 
Auszahlstellen in der Landeshauptstadt Dresden: 

 
 > Rathaus Dr. Külz-Ring 19 (Hauptkasse) 
    01067 Dresden  
    3. Etage/ Raum 83 
 
 > Ortsamt Leuben 
       Bürgersaal  

   Hertzstraße 23 
   01257 Dresden 
 
> Ortschaft Cossebaude 
   Verwaltungsstelle Cossebaude 
   Dresdner Str. 3 
   01156 Dresden 

 
  Die Barauszahlung der Soforthilfe erfolgt ab Freitag, den 7. Juni 2013.  
     Es werden vorerst Sonderöffnungszeiten wie folgt eingerichtet 
 
  Freitag, 7. Juni 2013         8 - 16 Uhr 
     Samstag, 8. Juni 2013      8 - 14 Uhr  
     Montag, 10. Juni 2013      8 - 16 Uhr  


